



[bookmark: Seite1]Information über Gruppen- auskünfte vor Wahlen, Veröf- fentlichung von Daten und das Widerspruchsrecht im Bundes- meldegesetz

(§ 36 Abs. 2; § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50
Abs. 2; § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs.
3; § 42 Abs. 3 Satz 2 i.V.m.
§ 42 Abs. 2; § 50 Abs. 1 Bundesmel-
degesetz (BMG) vom 03. Mai 2013 (BGBl. I S.1084)
Rechtskräftig seit dem 01. Novem- ber 2015, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist.

Das Bürgerbüro möchte den Ein- Wohnern der Stadt XXXXXXXXX XXXXXXXXX zur Möglichkeit des Widerspruches hinsichtlich der Weitergabe von Anschriften folgende Hinweise geben:

 (
 
 
 
Widerspruch
 
gegen
 
Datenübermittlung
 
nach
 
dem
 
Bundesmeldegesetz
 
(BMG)
 
 
Antragsteller:
 Familienname:
 Vorname(n):
 Geburtsname:
 Geburtsdatum:
 
 
 
Anschrift:
         
 
 
Ort
Datum
Unterschrift des
 
Antragstellers
Unterschrift
 
des
 
Ehegatten
 
bzw.
 
weiterer
 
Sorgeberechtigten
Eingangsstempel:
) (
1
Widerspruch
 
gegen
 
Datenübermittlung  
 
(Übermittlungssperre)
Widerspruch
 
gegen die
 
Übermittlung von
 
Daten
 
an das
 
Bundesamt für
 
Wehrpflicht
 
(Soweit
 
Sie
 
die
 
deutsche
 
Staatsangehörigkeit
 
besitzen
 
und
 
das
 
18.
 
Lebensjahr
 
noch
 
nicht
 
vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in
 
Verbindung
 
mit
 
(i.V.m.)
 
§
 
58c Abs. 1
 
Satz
 
1
 
Soldatengesetz widersprechen.)
2
Widerspruch
 
gegen die
 
Übermittlung von
 
Daten
 
aus Anlass
 
von Alters-
 
und Ehejubiläen
 
an
 
Mandatsträger, Presse
 
oder Rundfunk
(Sie
 
können
 
der
 
Datenübermittlung
 
gemäß
 
§
 
50
 
Abs.
 
5
 
BMG
 
i.V.m.
 
§
 
50
 
Abs.
 
2
 
BMG
 
widersprechen.)
3
Widerspruch
 
gegen
 
die
 
Übermittlung
 
von
 
Daten
 
an
 
Adressbuchverlage
(Sie
 
können
 
der
 
Datenübermittlung
 
gemäß
 
§
 
50
 
Abs.
 
5
 
BMG
 
i.V.m.
 
§
 
50
 
Abs.
 
3
 
BMG
 
widersprechen.)
4
Widerspruch
 
gegen
 
die
 
Übermittlung
 
von
 
Daten
 
an
 
eine
 
öffentlich-rechtliche
 
Religionsgesellschaft,
 
der
 
nicht
 
die meldepflichtige
 
Person
 
angehört, sondern
 
Familienangehörige
 
der
 
meldepflichtigen
 
Person
 
angehören
(Sie
 
können
 
der
 
Datenübermittlung
 
gemäß
 
§
 
42
 
Abs.
 
3
 
Satz
 
2
 
BMG
 
i.V.m.
 
§
 
42
 
Abs.
 
2
 
BMG
widersprechen.)
5
Widerspruch
 
gegen
 
die
 
Übermittlung
 
von
 
Daten
 
an
 
Parteien,
 
Wählergruppen
 
u.
 
a.
 
bei Wahlen
 
und Abstimmungen
(Sie
 
können
 
der
 
Datenübermittlung
 
gemäß
 
§
 
50
 
Abs.
 
1
 
BMG
 
widersprechen.)
)Nach § 50 Abs. 1 Bundesmelde- gesetz (BMG) darf die Meldebe- hörde an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahl- vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl und Abstimmung vorangehenden Mo- naten Auskunft aus dem Meldere- gister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, so-
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das Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.

§ 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG:
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Meldere- gister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubilare im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geb urtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Einwohner, die nicht wünschen, dass ihr Jubiläum in einem oben genann- ten Medienorgan veröffentlicht wird, haben ebenfalls die Möglichkeit, nach § 50 Abs. 5 BMG ihr Widerspruchsrecht auszuüben.

Nach § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG darf die Meldebehörde Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen. Mitgeteilt werden darf deren Familienname, Vornamen, Doktorgrad, derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.

Nach § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m. § 42 Abs. 2 BMG darf die Meldebe- hörde einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 34 Abs. 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, nicht jedoch zu arbeitsrechtlichen Zwecken ihrer Mitglieder, auch regelmäßig Daten übermitteln.
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Famili- enangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religi- onsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde von diesen Familienan- gehörigen Daten übermitteln. Familienangehörige im Sinne des Absatzes 2 sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. Die betroffenen Personen haben das Recht, der Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen; sie sind einmal jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen.
X

§ 36 Abs. 2 BMG:
Eine Datenübermittlung nach § 58c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes ist nur zulässig, soweit die betroffene Person nicht widersprochen hat. Die betroffene Person ist auf ihr Widerspruchsrecht bei der Anmeldung und spätestens im Oktober eines jeden Jahres durch Ortsübliche Bekanntma- chung hinzuweisen (Amtsblatt Oktober). Die betroffenen Personen müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Auskunft erfolgt nicht, wenn der Betroffene für ein Pflegeheim oder eine ähnliche Einrichtung gemeldet ist.
Gleiches zählt für Einwohner, die mit einer Auskunftssperre belegt sind oder wenn der Betroffene der Auskunftserteilung, der Veröffentlichung oder der Übermittlung seiner Daten widersprochen hat (Antrag wurde schon einmal gestellt).
Der Widerspruch muss schriftlich per Antrag (siehe Muster) bei der Stadt- Verwaltung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gestellt oder kann im Bür- gerbüro, XXXXXXX oder in der Außenstelle des Bürgerbüros im Rathaus des Ortsteiles XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX abgegeben werden. Das benötigte Formular für eine Übermittlungssperre ist in diesem Amtsblatt abgedruckt.
Ebenfalls ist dieses Formular im Internet unter der Website xxxxxxxxxxxx, unter Formulare vorhanden.
Sollte es Einwohner geben, die Hilfe benötigen, können diese auch im Bürgerbüro der Stadt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vorsprechen Hier erhalten Sie das Formular oder die Übermittlungssperre wird gleich vor Ort eingetragen.

Alle Übermittlungssperren, die vor dem 01. November 2015 eingegeben wur- den, behalten in allen Bereichen ihre Gültigkeit und wurden übernommen.

XXXXXXXXXXXX
Leiter Bürgerbüro
 (
E-Mail-Adresse
 
der
 
Stadtverwaltung
 
info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de
)
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